
 

 

 

Antrag auf Bereitstellung zusätzlicher Restmüllsäcke 

 

Aufgrund der bestehenden Pflegebedürftigkeit fällt ein deutlich erhöhter Bedarf an 

Inkontinenzartikeln an. Daher beantrage ich die Bereitstellung von zusätzlich 8 

Restmüllsäcken pro Jahr zur fachgerechten Entsorgung dieser Abfälle. 

Der Antrag ist jährlich zusammen mit einem aktuellen, ärztlich bestätigten Bedarfsnachweis 

im Sozialamt der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen einzureichen. Nach positiver Prüfung 

können die bewilligten Restmüllsäcke abgeholt werden. 

 

Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller 

Vor- und Familienname: 

Hauptwohnsitz (Adresse): 

Telefon: 

Angaben zur pflegebedürftigen Person 

Vor- und Familienname: 

 

Hauptwohnsitz (Adresse): 

 

Ort, Datum: .................................. 

Unterschrift Antragstellerin/Antragstellers: ........................................................... 

______________________________________________________________________________ 

Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen bestätigt, dass die pflegebedürftige Person ihren 

Hauptwohnsitz in der Gemeinde hat, der Bedarf durch einen geeigneten Nachweis (z. B. 

ärztliches Attest) belegt ist und somit die Voraussetzungen der geltenden Richtlinie für 

zusätzliche Restmüllsäcke erfüllt sind. 

• ☐ Ja 

• ☐ Nein 

Genehmigt am: .............................Amtssiegel/Unterschrift........................................................... 



 
 

 

 
 

  
 

Ärztliche Bestätigung des Bedarfs an zusätzlichen Restmüllsäcken: 

Hiermit wird bestätigt, dass die genannte Person aufgrund von Pflegebedürftigkeit 

oder medizinisch festgestellter Inkontinenz einen erhöhten Bedarf an Entsorgung von 

Inkontinenzartikeln hat. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des behandelnden Arztes 

ggf. Ergänzungen oder Anmerkungen: 

 

 

Hinweise zu den Müllsäcken 

Anspruchsberechtigte Personen 

Die zusätzlichen Müllsäcke stehen pflegebedürftigen Personen zu, bei denen nachweislich 

Abfälle aus Inkontinenzartikeln anfallen. Jede berechtigte Person kann jährlich 8 zusätzliche 

Restmüllsäcke beantragen. 

Abholung 

Die Abholung der Müllsäcke erfolgt im Rahmen der regulären Restmüllabfuhr entsprechend dem 

jeweiligen Entleerungsintervall. 

Kosten 

Die zusätzlichen Müllsäcke sind für pflegebedürftige Personen, für die ein Antrag gestellt und 

positiv bewilligt wurde, kostenfrei. 

Verwendungszweck 

Die Müllsäcke dürfen ausschließlich für Inkontinenzeinlagen und Abfälle von 

Inkontinenzartikeln verwendet werden. Eine missbräuchliche Verwendung kann zum Entzug der 

zusätzlich bereitgestellten Müllsäcke führen. 


